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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Belit Onay (GRÜNE) 

Kommunalpolitische Vereinigungen - welche Pläne hat die Landesregierung? 

Anfrage des Abgeordneten Belit Onay (GRÜNE) an die Landesregierung, eingegangen am 
14.01.2019  

 

Mit der Verabschiedung des Landeshaushalts 2019 inklusive der politischen Liste der Fraktionen 
der SPD und der CDU hat der Landtag auch eine „Förderung der kommunalpolitischen Vereinigun-
gen (Stiftungen …) der im Landtag vertretenen politischen Parteien (937 000 Euro)“ beschlossen. 
Dazu wurde vermerkt, dass „zusätzlicher Personalbedarf für die Administrierung der Zuschüsse an 
die kommunalpolitischen Vereinigungen und Anpassung des HV von acht auf neun Bedienstete, 
mit denen unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden dürfen.“ (siehe Kapitel 06 80 Ti-
tel 429 64 und Kapitel 06 80 Titel 685 64), entsteht. 

1. Zu wann und in welcher Form (z. B. Richtlinie) plant die Landesregierung, kommunalpolitische 
Vereinigungen in Niedersachsen zu fördern? 

2. Ist dabei vorgesehen, dass die Landesverbände der in Niedersachsen im Landtag vertretenen 
Parteien zweckgebunden gegebenenfalls über Teilorganisationen der jeweiligen Partei Zu-
wendungsempfänger sein können? 

3. Sofern Zuwendungsempfängerinnen nicht politische Parteien sein können: In welchem Bin-
nen- oder Rechtsverhältnis dürfen oder gegebenenfalls müssen Zuwendungsempfängerinnen 
zu den politischen Parteien stehen? Welche Rechtsform der Zuwendungsempfängerin ist 
möglich (z.B. Verein, eingetragener Verein, Stiftung)? 

4. Welche Art von Bildungs- und Weiterbildungsangeboten bzw. Unterstützungsleitungen für die 
kommunalpolitische Arbeit soll nach Ansicht der Landesregierung förderfähig sein (Seminare, 
Beratungsdienstleistungen, Publikationen etc.)? 

5. Plant die Landesregierung, Eigenanteile des Zuwendungsempfängers vorzusehen? Wenn ja, 
gegebenenfalls bitte aufschlüsseln nach Fördergegenstand und Höhe. 

6. Falls Eigenanteile vorgesehen sind: Welche Einnahmen sollen nach Ansicht der Landesregie-
rung als zuwendungsfähige Eigenanteile anerkannt werden (z. B. Mitgliedsbeiträge, Teilnah-
megebühren, Einnahmen aus Zuwendungen Dritter etc.)? 

 

 

(Verteilt am 23.01.2019) 
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